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Landesprogramm „WIR – Vielfalt und Teilhabe“ 


Einsatz von Laiendolmetschenden



        Formblatt zur Änderung des Finanzierungsplans

	
	Datum Antrag:
	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

	Haushaltsjahr:
	Wählen Sie ein Element aus.
	
Ausgaben
	
Erläuterungen
	
Euro

	
Aufwandsentschädigung

· maximal 2.300 Euro
pro Haushaltsjahr pro Person


	Anzahl Laiendolmetschende:                                 
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. €

	
	Anzahl 
Stunden insgesamt:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	
	Gesamtanzahl
Stunden x 15 € =
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	Koordinationspauschale
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. €

	Summe Ausgaben
	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. €



	
Einnahmen
	
Erläuterungen
	
Euro

	Eigenmittel des
Antragstellers
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. €

	Sonstige Einnahmen
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. €

	Beantragte
Landeszuwendung
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. €

	Summe Einnahmen 
	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. €



· Im Finanzierungsplan sind alle mit der Maßnahme verbundenen Einnahmen und Ausgaben aufzuführen. Die Summen der Einnahmen und Ausgaben müssen übereinstimmen.

· Koordinierungspauschale für WIR-Ehrenamtsmaßnahmen ab 5 Integrationslotsen oder Laiendolmetschenden einmalig je Haushaltsjahr und ausschließlich für gemeinnützige Organisationen.













 Es wird versichert, dass in die beantragte WIR-Maßnahme keine weiteren hessischen 
      Landesmittel fließen (Ausschluss Doppelförderung).

 Es wird versichert, dass die folgenden Hinweise zu den förderfähigen Ausgaben
      gelesen und zur Kenntnis genommen wurden.



Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Name des Antragstellenden	              


Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
Ort, Datum							           rechtsverbindliche Unterschrift




Hinweise zu förderfähigen Ausgaben!
Allgemeine Grundsätze: 
· Nur beantragte, notwendige und angemessene Ausgaben können berücksichtigt werden.
· Diese Ausgaben müssen nachgewiesen werden können, z. B. über Rechnungen oder Zahlungsbelege.

Förderfähig sind:
· ausschließlich die Einssatzstunden von qualifizierten und an- bzw. nachgemeldeten Laiendolmetschenden 
· Tätigkeiten gemäß der aktuell geltenden Förderrichtlinie zum Landesprogramm „WIR – Vielfalt und Teilhabe“ sowie dem „FAQ - Förderung des Einsatzes von ehrenamtlichen Laiendolmetscherinnen und -dolmetschern“

Nicht förderfähig sind u. a.:
· Zeiten an der Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen 
· Fahrtkosten für Integrationslotsinnen und -lotsen
· Ausgaben für Kinderbetreuung
· Ausgaben für Integrationslotsinnen und -lotsen
· Ausgaben, die beim Träger grundsätzlich anfallen (EDA-Kosten), wie Stromgebühren, Telefon, etc. und anteilige Mieten (außer die Räumlichkeiten müssten sonst abgestoßen werden) 
· Investitionen
1
image1.jpeg
AJWIR

71N

Hessisches Ministerium
fiir Arbeit, Integration,
Jugend und Soziales




